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I. Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Prignitz

Tierseuchenallgemeinverfügung vom 21.11.2025 zur 1. Änderung der
Tierseuchenallgemeinverfügung zur Bekämpfung der Geflügelpest vom 

29.10.2025

Aufhebung der Schutzzone und Eingliederung in die 
Überwachungszone

1. Nach Abschluss der vorläufigen Desinfektion im Aus-
bruchsbetrieb und nach Abschluss der Untersuchungen 
in den innerhalb der Schutzzone gelegenen Geflügelbe-
ständen wird die mit Tierseuchenallgemeinverfügung vom 
29.10.2025 festgelegte Geflügelpest – Schutzzone mit Wir-
kung zum 22.11.2025 aufgehoben und in die um den Seu-
chenbestand in der Gemeinde Plattenburg gebildete Über-
wachungszone eingegliedert.  

Ab dem 22.11.2025 gelten in diesem Gebiet die mit Tierseu-
chenallgemeinverfügung vom 29.10.2025 für die Überwa-
chungszone angeordneten Maßnahmen.

2. Die sofortige Vollziehung der Maßnahme wird angeordnet.
			 
Die detaillierte Karte der gesamten Überwachungszone ist 
über die Internetseite des Landkreises Prignitz unter www.
landkreis-prignitz.de/aktuelles/geflügelpest einsehbar. 

Hinweis

Die Tierseuchenallgemeinverfügung vom 28.10.2025 zur 
Anordnung der Stallpflicht für Geflügel bleibt unberührt.

Begründung

I.
Die Zuständigkeit für den Erlass dieser Tierseuchenallge-
meinverfügung ergibt sich aus § 1 Abs. 4 des Ausführungs-
gesetzes zum Tiergesundheitsgesetz, nach dem die Durch-
führung der Vorschriften des Tiergesundheitsgesetzes und 
der auf Grund des Gesetzes erlassenen Rechtsverordnun-
gen den Landkreisen und kreisfreien Städten als Kreisord-
nungsbehörde obliegt.

II.
Die Geflügelpest ist eine anzeige- und bekämpfungspflichti-
ge Tierseuche, deren Auftreten hohe wirtschaftliche Schä-
den sowohl für die betroffenen Betriebe als auch, durch die 
zu verhängenden strengen Restriktionen, für ganze Regio-
nen verursacht. Der Erreger der Geflügelpest, ein hochpa-
thogenes aviäres Influenzavirus, ist unter natürlichen Bedin-
gungen auf Haus- und Wildgeflügel übertragbar und kann 
eine hohe Krankheits- und Sterblichkeitsrate nach sich zie-
hen. Influenzaviren sind auch auf andere Tiere und auf den 
Menschen übertragbar. Es ist daher dringend erforderlich, 
alle nur möglichen Maßnahmen zu treffen, die die Gefahr 
einer Einschleppung und Weiterverbreitung des Erregers 
vermindern können.

III.
Am 28.10.2025 wurde in einem Gänsebestand in der Ge-
meinde Plattenburg Geflügelpest, verursacht durch hochpa-
thogenes aviäres Influenza-A-Virus vom Subtyp H5N1, fest-
gestellt. Gemäß Art. 60 (b) der VO (EU) 2016/429 und Art. 
21 i.V.m. Anhang V der VO (EU) 2020/687 wurden um den 

Seuchenbestand ein Schutz- und Überwachungszone fest-
gelegt. Frühestens 21 Tage nach Abnahme der Grobreini-
gung und Vordesinfektion des Seuchenbetriebes sowie nach 
Abschluss der klinischen Untersuchungen in allen Geflügel-
beständen innerhalb der Schutzzone, bei denen keine weite-
ren Hinweise auf Infektionen mit dem aviären Influenzavirus 
festgestellt wurden, kann die Schutzzone entsprechend Ar-
tikel 39 i.V.m. Anhang X der VO (EU) 2020/687 aufgehoben 
werden. Nach Aufhebung der Schutzzone gelten für dieses 
Gebiet weiterhin die Maßregeln der Überwachungszone.

IV.
Das Auftreten der Geflügelpest kann auf Grund der klini-
schen Symptomatik und der hohen Tierverluste in betroffe-
nen Betrieben zu großen wirtschaftlichen Schäden führen. 
Die strengen Handelsbeschränkungen, die auf Grund des 
Auftretens der Geflügelpest auch für noch nicht von der 
Krankheit betroffene Betriebe verhängt werden, führen zu 
enormen wirtschaftlichen Verlusten für die gesamte Region. 
Es müssen daher sofort wirksame Maßnahmen getroffen 
werden, um die Gefahr einer Weiterverbreitung des Erregers 
zu vermindern. 

Die sofortige Vollziehung der Maßnahmen musste daher im 
besonderen öffentlichen Interesse angeordnet werden, um 
die Maßnahmen sofort wirksam werden zu lassen. Durch 
den Zeitverzug, der im Falle der aufschiebenden Wirkung 
eines eingelegten Widerspruchs eintreten würde, könnte es 
zu einer Weiterverbreitung des Erregers in andere Betriebe 
der Region kommen. Das private Interesse eines Geflügel-
halters an der aufschiebenden Wirkung eines Widerspruchs 
muss hier hinter dem öffentlichen Interesse der sofortigen 
Vollziehung der Maßnahmen zurückstehen.

Rechtsgrundlagen in der jeweils gültigen Fassung

- Verordnung (EU) 2016/429 zu Tierseuchen und zur Ände-
rung und Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich der Tier-
gesundheit
- Durchführungsverordnung (EU) 2018/1882 über die An-
wendung bestimmter Bestimmungen zur Seuchenpräventi-
on und -bekämpfung auf Kategorien gelisteter Seuchen und 
zur Erstellung einer Liste von Arten und Artengruppen, die 
ein erhebliches Risiko für die Ausbreitung dieser gelisteten 
Seuchen darstellen
- Delegierte Verordnung (EU) 2020/687 der Kommission 
zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates hinsichtlich Vorschriften 
für die Prävention und Bekämpfung bestimmter gelisteter 
Seuchen
- Delegierte Verordnung (EU) 2020/689 der Kommission 
zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates hinsichtlich Vorschriften 
betreffend Überwachung, Tilgungsprogramme und den Sta-
tus „seuchenfrei“ für bestimmte gelistete und neu auftreten-
de Seuchen
- Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügel-
pest-Verordnung-GeflPestSchV)
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- Verordnung zum Schutz gegen die Verschleppung von 
Tierseuchen im Viehverkehr (Viehverkehrsverordnung - 
ViehVerkV)
- Tiergesundheitsgesetz (TierGesG)
- Gesetz zur Ausführung des Tiergesundheitsgesetzes (AG-
TierGesG)
- Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)
- Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
- Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg 
(VwVfGBbg)

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Tierseuchenallgemeinverfügung kann inner-
halb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim 
Landkreis Prignitz, Der Landrat, Berliner Straße 49, 19348 
Perleberg erhoben werden.

im Auftrag

gez. Dr. Birgit Burchardt
Stellvertretende Amtstierärztin

Karte


